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1. TEIL 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

§ 2 

Begriffsbestimmungen 

 Im Sinn dieses Landesgesetzes bedeutet: 

 1. Aerothermische Energie: Energie, die in Form von Wärme in der Umgebungsluft 

gespeichert ist; 

 1a. Agentur: Die Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden 

gemäß Verordnung 2009/713/EG zur Gründung einer Agentur für die Zusammenarbeit 

der Energieregulierungsbehörden, ABl. Nr. L 211 vom 14.8.2009, S 1; 

 2. Anschlussleistung: Jene für die Netznutzung an der Übergabestelle vertraglich 

vereinbarte Leistung; 

 2a. Ausfallsreserve: Jener Anteil der Sekundärregelung, der automatisch oder manuell 

angesteuert werden kann und vorrangig der Abdeckung des Ausfalls des größten 

Kraftwerkblocks in der Regelzone dient; 
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 3. Ausgleichsenergie: Die Differenz zwischen dem vereinbarten Fahrplanwert und dem 

tatsächlichen Bezug oder der tatsächlichen Lieferung der Bilanzgruppe je definierter 

Messperiode, wobei die Energie je Messperiode tatsächlich erfasst oder rechnerisch 

ermittelt werden kann; 

 4. Betriebsstätte: Jenes räumlich zusammenhängende Gebiet, auf dem regelmäßig eine 

auf Gewinn oder sonstigen wirtschaftlichen Vorteil gerichtete Tätigkeit selbständig 

ausgeübt wird; 

 5. Bilanzgruppe: Die Zusammenfassung von Lieferanten und Kundinnen bzw. Kunden 

zu einer virtuellen Gruppe, innerhalb derer ein Ausgleich zwischen Aufbringung 

(Bezugsfahrpläne, Einspeisungen) und Abgabe (Lieferfahrpläne, Ausspeisungen) 

erfolgt; 

 6. Bilanzgruppenkoordinator: Eine natürliche oder juristische Person oder eingetragene 

Personengesellschaft, die eine Verrechnungsstelle betreibt; 

 7. Bilanzgruppenverantwortlicher: Eine gegenüber anderen Marktteilnehmern und dem 

Bilanzgruppenkoordinator zuständige Stelle einer Bilanzgruppe, welche die 

Bilanzgruppe vertritt; 

 7a. Bürgerenergiegemeinschaft: Eine Rechtsperson, die elektrische Energie erzeugt, 

verbraucht, speichert oder verkauft, im Bereich der Aggregierung tätig ist, oder 

Energiedienstleistungen für ihre Mitglieder erbringt und von Mitgliedern bzw. 

Gesellschaftern gemäß § 16b Abs. 3 ElWOG 2010 kontrolliert wird;  

 7b. Demonstrationsprojekt: Ein Vorhaben, das eine in der Europäischen Union völlig 

neue Technologie („first of its kind“) demonstriert, die eine wesentliche, weit über den 

Stand der Technik hinausgehende Innovation darstellt; 

 8. Dezentrale Erzeugungsanlage: Eine Erzeugungsanlage, die an ein öffentliches Mittel- 

oder Niederspannungs-Verteilernetz (Bezugspunkt Übergabestelle) angeschlossen ist 

und somit Verbrauchernähe aufweist oder eine Erzeugungsanlage, die der 

Eigenversorgung dient; 

 9. Direktleitung: Entweder eine Leitung, die einen einzelnen Produktionsstandort mit 

einer einzelnen Kundin bzw. einem einzelnen Kunden verbindet oder eine Leitung, die 

einen Elektrizitätserzeuger und ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen zum Zweck 

der direkten Versorgung mit seiner eigenen Betriebsstätte, Tochterunternehmen und 

zugelassenen Kunden verbindet; Leitungen innerhalb von Wohnhausanlagen gelten 

nicht als Direktleitungen; 

 10. Drittstaaten: Staaten, die nicht dem Abkommen über den Europäischen 

Wirtschaftsraum beigetreten oder nicht Mitglied der Europäischen Union sind; 

 11. Einspeiser: Ein Erzeuger oder ein Elektrizitätsunternehmen, der oder das elektrische 

Energie in ein Netz abgibt; 

 12. Elektrizitätsunternehmen: Eine natürliche oder juristische Person oder eine 

eingetragene Personengesellschaft, die in Gewinnabsicht von den Funktionen der 

Erzeugung, der Übertragung, der Verteilung, der Lieferung oder des Kaufs von 

elektrischer Energie mindestens eine wahrnimmt und die kommerzielle, technische 

oder wartungsbezogene Aufgaben im Zusammenhang mit diesen Funktionen 

wahrnimmt, mit Ausnahme der Endverbraucher; 
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 12a. Endgültige Stilllegung: Maßnahmen, die den Betrieb der Erzeugungsanlage 

endgültig ausschließen oder bewirken, dass eine Anpassung der Einspeisung nicht 

mehr angefordert werden kann; 

 13. Endverbraucher: Eine natürliche oder juristische Person oder eingetragene 

Personengesellschaft, die Elektrizität für den Eigenverbrauch kauft; 

 14. Energiedienstleistung: Der physische Nutzeffekt für Energieendverbraucher, der sich 

aus der Kombination von Energie und energienutzender Technologie sowie in 

bestimmten Fällen aus den zur Erbringung der Dienstleistung nötigen Betriebs- und 

Instandhaltungsaktivitäten ergibt (zB Gebäudeheizung, Beleuchtung, 

Heißwasserbereitung, Kühlung, Produktherstellung); 

 15. Energieeffizienz: Die bestmögliche Nutzung und Verwertung der eingesetzten 

Primärenergie, somit ein möglichst geringer Energieeinsatz zur Erzielung einer 

Energiedienstleistung mit einem hohen Wirkungsgrad (Quotient aus der abgegebenen 

und der zugeführten Leistung) und einem hohen Nutzungsgrad (Quotient aus der 

abgegebenen nutzbaren und der zugeführten Energie während des definierten 

Zeitraums) unter Berücksichtigung ökonomischer und ökologischer Aspekte; 

 16. Energieeffizienz/Nachfragesteuerung: Ein globales oder integriertes Konzept zur 

Steuerung der Höhe und des Zeitpunkts des Elektrizitätsverbrauchs, das den 

Primärenergieverbrauch senken und Spitzenlasten verringern soll, indem Investitionen 

zur Steigerung der Energieeffizienz oder anderen Maßnahmen wie unterbrechbaren 

Lieferverträgen Vorrang vor Investitionen zur Steigerung der Erzeugungskapazität 

eingeräumt wird, wenn sie unter Berücksichtigung der positiven Auswirkungen eines 

geringeren Energieverbrauchs auf die Umwelt und der damit verbundenen Aspekte 

einer größeren Versorgungssicherheit und geringerer Verteilungskosten die 

wirksamste und wirtschaftlichste Option darstellen; 

 17. Energiewirtschaftliches Planungsorgan: Die für die Umsetzung der Energiestrategie 

des Landes zuständige Abteilung des Amtes der Landesregierung; 

 18. Engpassleistung: Die durch den leistungsschwächsten Teil begrenzte, 

höchstmögliche elektrische Dauerleistung der gesamten Erzeugungsanlage mit allen 

Maschinensätzen; 

 18a. Engpassmanagement: Die Gesamtheit von kurz-, mittel- und langfristigen 

Maßnahmen, welche nach Maßgabe der systemtechnischen Anforderungen ergriffen 

werden können, um unter Berücksichtigung der Netz- und Versorgungssicherheit 

Engpässe im Übertragungsnetz zu vermeiden oder zu beseitigen; 

 19. Entnehmer: Ein Endverbraucher oder ein Netzbetreiber, der elektrische Energie aus 

einem Übertragungs- oder Verteilernetz entnimmt; 

 20. ENTSO (Strom): Der Europäische Verbund der Übertragungsnetzbetreiber für Strom 

gemäß Art. 5 der Verordnung 2009/714/EG; 

 20a. Erhebliche Modernisierung: Eine Modernisierung, deren Kosten mehr als 50 % der 

Investitionskosten für eine neue vergleichbare Anlage betragen; 

 20b. Erneuerbare Energiegemeinschaft: Eine Rechtsperson, die es ermöglicht, die 

innerhalb der Gemeinschaft erzeugte Energie gemeinsam zu nutzen; deren Mitglieder 
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oder Gesellschafter müssen im Nahebereich gemäß § 16c Abs. 2 ElWOG 2010 

angesiedelt sein; 

 21. Erneuerbare Energiequelle: Eine erneuerbare, nichtfossile Energiequelle (Wind, 

Sonne, Erdwärme, Wellen- und Gezeitenenergie, Wasserkraft, aero- und 

hydrothermische Energie, Biomasse, Deponiegas, Klärgas und Biogas); 

 22. Erzeuger: Eine juristische oder natürliche Person oder eine eingetragene 

Personengesellschaft, die Elektrizität erzeugt; 

 23. Erzeugung: Die Produktion von Elektrizität; 

 24. Erzeugung aus Kraft-Wärme-Kopplung (KWK-Erzeugung): Die Summe von Strom, 

mechanischer Energie und Nutzwärme aus KWK; 

 25. Erzeugungsanlage: Ein Kraftwerk oder Kraftwerkspark; 

 26. Fahrplan: Jene Unterlage, die angibt, in welchem Umfang elektrische Leistung als 

prognostizierter Leistungsmittelwert in einem konstanten Zeitraster (Messperioden) an 

bestimmten Netzpunkten eingespeist und entnommen oder zwischen Bilanzgruppen 

ausgetauscht wird; 

 27. Gesamtwirkungsgrad: Die Summe der jährlichen Erzeugung von Strom, 

mechanischer Energie und Nutzwärme im Verhältnis zum Brennstoff, der für die in KWK 

erzeugte Wärme und die Bruttoerzeugung von Strom und mechanischer Energie 

eingesetzt wurde; 

 28. Haushaltskundinnen bzw. Haushaltskunden: Kundinnen bzw. Kunden, die 

Elektrizität für den Eigenverbrauch im Haushalt kaufen; ein Haushalt stellt eine 

wirtschaftlich zusammenhängende Einheit dar; dies schließt gewerbliche und berufliche 

Tätigkeiten nicht mit ein; 

 29. Hilfsdienste: Alle Dienstleistungen, die zum Betrieb eines Übertragungs- oder 

Verteilernetzes erforderlich sind; 

 30. Hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung: Die KWK, die den in Anlage IV zum 

ElWOG 2010 festgelegten Kriterien entspricht; 

 30a. Hydrothermische Energie: Energie, die in Form von Wärme in 

Oberflächengewässern gespeichert ist; 

 31. In KWK erzeugter Strom: Strom, der in einem Prozess erzeugt wurde, der an die 

Erzeugung von Nutzwärme gekoppelt ist und der gemäß der in Anlage III zum 

ElWOG 2010 festgelegten Methode berechnet wird; 

 32. Integriertes Elektrizitätsunternehmen: Ein vertikal oder horizontal integriertes 

Elektrizitätsunternehmen; 

 32a. Kleinsterzeugungsanlagen: Eine oder mehrere Erzeugungsanlagen, deren 

Engpassleistung in Summe weniger als 0,8 kW pro Anlage eines Netzbenutzers 

beträgt; 

 33. Kleinunternehmen: Unternehmen im Sinn des § 1 Abs. 1 Z 1 KSchG, die weniger als 

50 Personen beschäftigen, weniger als 100.000 kWh/Jahr an Elektrizität verbrauchen 

und einen Jahresumsatz oder eine Jahresbilanzsumme von höchstens 10 Millionen 

Euro haben; 

 34. Kontrolle: Rechte, Verträge oder andere Mittel, die einzeln oder zusammen unter 

Berücksichtigung aller tatsächlichen oder rechtlichen Umstände die Möglichkeit 
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gewähren, einen bestimmenden Einfluss auf die Tätigkeit eines Unternehmens 

auszuüben, insbesondere durch 

 a) Eigentums- oder Nutzungsrechte an der Gesamtheit oder an Teilen des Vermögens 

des Unternehmens, 

 b) Rechte oder Verträge, die einen bestimmenden Einfluss auf die Zusammensetzung, 

die Beratungen oder Beschlüsse der Organe des Unternehmens gewähren; 

 35. Konzernunternehmen: Rechtlich selbständiges Unternehmen, das mit einem anderen 

rechtlich selbständigen Unternehmen im Sinn des § 228 Abs. 3 

Unternehmensgesetzbuch verbunden ist; 

 36. Kraft-Wärme-Kopplung (KWK): Die gleichzeitige Erzeugung thermischer Energie und 

elektrischer und/oder mechanischer Energie in einem Prozess; 

 37. Kraft-Wärme-Verhältnis (Stromkennzahl): Das anhand der Betriebsdaten des 

spezifischen Blocks berechnete Verhältnis von KWK-Strom zu Nutzwärme im 

vollständigen KWK-Betrieb; 

 38. Kraftwerk: Eine Anlage, die dazu bestimmt ist, durch Energieumwandlung elektrische 

Energie zu erzeugen; sie kann aus mehreren Erzeugungseinheiten bestehen und 

umfasst auch alle zugehörigen Hilfsbetriebe und Nebeneinrichtungen; 

 39. Kraftwerkspark: Eine Gruppe von Kraftwerken, die über einen gemeinsamen 

Netzanschluss verfügt; 

 40. Kundinnen bzw. Kunden: Endverbraucher, Stromhändler sowie 

Elektrizitätsunternehmen, die elektrische Energie kaufen; 

 41. KWK-Block: Ein Block, der im KWK-Betrieb betrieben werden kann; 

 42. KWK-Kleinstanlage: Eine KWK-Anlage mit einer Kapazität von höchstens 50 kW; 

 43. KWK-Kleinanlagen: KWK-Blöcke mit einer installierten Kapazität unter 1 MW; 

 44. Lastprofil: Eine in Zeitintervallen dargestellte Bezugsmenge oder Liefermenge eines 

Einspeisers oder Entnehmers; 

 45. Lieferant: Eine natürliche oder juristische Person oder eingetragene 

Personengesellschaft, die Elektrizität anderen natürlichen oder juristischen Personen 

zur Verfügung stellt;. Soweit Energie von einer gemeinschaftlichen Erzeugungsanlage 

und innerhalb einer Bürgerenergiegemeinschaft sowie einer Erneuerbare-Energie-

Gemeinschaft den Mitgliedern bzw. den teilnehmenden Berechtigten zur Verfügung 

gestellt wird, begründet dieser Vorgang keine Lieferanteneigenschaft; 

 46. Marktregeln: Die Summe aller Vorschriften, Regelungen und Bestimmungen auf 

gesetzlicher oder vertraglicher Basis, die Marktteilnehmer im Elektrizitätsmarkt 

einzuhalten haben, um ein geordnetes Funktionieren dieses Marktes zu ermöglichen 

und zu gewährleisten; 

 47. Marktteilnehmer: Bilanzgruppenverantwortliche, Versorger, Stromhändler, Erzeuger, 

Lieferanten, Netzbenutzer, Kundinnen bzw. Kunden, Endverbraucher, Erneuerbare-

Energie-Gemeinschaften, Bürgerenergiegemeinschaften, Bilanzgruppenko-

ordinatoren, Strombörsen, Übertragungsnetzbetreiber, Verteilernetzbetreiber und 

Regelzonenführer; 

 47a. Herkunftsnachweis: Eine Bestätigung, die den Primärenergieträger, aus dem eine 

bestimmte Einheit elektrischer Energie erzeugt wurde, belegt. Hierunter fallen 
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insbesondere Herkunftsnachweise für Strom aus fossilen Energiequellen, 

Herkunftsnachweise für Strom aus hocheffizienter KWK sowie Herkunftsnachweise 

gemäß § 10 ÖSG 2012 und § 83 Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG); 

 47a. Nachweis: Eine Bestätigung, die den Primärenergieträger, aus dem eine bestimmte 

Einheit elektrischer Energie erzeugt wurde, belegt. Hierunter fallen insbesondere 

Nachweise für Strom aus fossilen Energiequellen, Herkunftsnachweise für Strom aus 

hocheffizienter KWK sowie Herkunftsnachweise gemäß § 10 ÖSG 2012; 

 48. (n-1)-Kriterium und (n-1)-Sicherheit in Übertragungs- und Verteilernetzen: 

Technische Größen, die für die Planung und den sicheren Betrieb dieser Netze 

verwendet werden; das (n-1)-Kriterium und die (n-1)-Sicherheit in Netzen von mehr als 

36 kV (Hoch- und Höchstspannungsnetze) ist dann erfüllt, wenn nach Ausfall eines 

Betriebsmittels keine daraus resultierende Versorgungsunterbrechung, keine 

thermische Überlastung von Betriebsmitteln, keine Verletzung von 

Spannungstoleranzen, keine Verletzung von Grenzen der Kurzschlussleistung und 

dergleichen eintreten; das (n-1)-Kriterium und die (n-1)-Sicherheit in 

Mittelspannungsnetzen (von mehr als 1 kV bis einschließlich 36 kV) ist dann erfüllt, 

wenn nach Ausfall eines Betriebsmittels eine daraus resultierende 

Versorgungsunterbrechung durch Umschaltungen oder andere Maßnahmen in 

zumutbarer Zeit beendet werden können, ohne dass die bei den Hoch- und 

Höchstspannungsnetzen genannten Überlastungszustände eintreten; 

 49. Netzanschluss: Die physische Verbindung der Anlage einer Kundin bzw. eines 

Kunden oder Erzeugers von elektrischer Energie mit dem Netzsystem; 

 50. Netzbenutzer: Jede natürliche oder juristische Person oder eingetragene 

Personengesellschaft, die Elektrizität in ein Netz einspeist oder aus einem Netz 

entnimmt; 

 51. Netzbereich: Jener Teil eines Netzes, für dessen Benutzung die selben Preisansätze 

gelten; 

 52. Netzbetreiber: Betreiber von Übertragungs- oder Verteilernetzen mit einer 

Nennfrequenz von 50 Hz; 

 53. Netzebene: Ein im Wesentlichen durch das Spannungsniveau bestimmter Teilbereich 

des Netzes; 

 53a. Netzreserve: Die Vorhaltung von zusätzlicher Erzeugungsleistung oder reduzierter 

Verbrauchsleistung zur Beseitigung von Engpässen im Übertragungsnetz im Rahmen 

des Engpassmanagements, welche gesichert innerhalb von zehn Stunden Vorlaufzeit 

aktivierbar ist; 

 53b. Netzreservevertrag: Ein Vertrag, der zwischen dem Regelzonenführer und einem 

Anbieter abgeschlossen wird und die Erbringung einer Netzreserve gemäß Z 53a zum 

Inhalt hat; 

 54. Netzzugang: Die Nutzung eines Netzsystems; 

 55. Netzzugangsberechtigter: Eine natürliche oder juristische Person oder eingetragene 

Personengesellschaft, die Netzzugang begehrt, insbesondere auch 

Elektrizitätsunternehmen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist; 
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 56. Netzzugangsvertrag: Die individuelle Vereinbarung zwischen dem 

Netzzugangsberechtigten und einem Netzbetreiber, der den Netzanschluss und die 

Inanspruchnahme des Netzes regelt; 

 57. Netzzutritt: Die erstmalige Herstellung eines Netzanschlusses oder die Erhöhung der 

Anschlussleistung eines bestehenden Netzanschlusses; 

 58. Nutzwärme: Die in einem KWK-Prozess zur Befriedigung eines wirtschaftlich 

vertretbaren Wärme- oder Kühlbedarfs erzeugte Wärme; 

 59. Ökostrom: Elektrische Energie aus erneuerbaren Energieträgern; 

 60. Primärregelung: Eine automatisch wirksam werdende Wiederherstellung des 

Gleichgewichts zwischen Erzeugung und Verbrauch mit Hilfe eines definierten 

frequenzabhängigen Verhaltens von Erzeugungs- und/oder Verbrauchseinheiten, 

welche im Zeitbereich bis höchstens 30 Sekunden nach Störungseintritt vollständig 

aktivierbar sein muss; 

 61. Regelzone: Die kleinste Einheit des Verbundsystems, die mit einer Leistungs-

Frequenz-Regelung ausgerüstet und betrieben wird; 

 62. Regelzonenführer: Derjenige, der für die Leistungs-Frequenz-Regelung in einer 

Regelzone verantwortlich ist, wobei diese Funktion auch seitens eines dritten 

Unternehmens, das seinen Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 

hat, erfüllt werden kann; 

 63. Reserveversorgung: Vorübergehende Versorgung, wenn ein laufend durch 

Eigenerzeugung oder Fremdbezug gedeckter Bedarf bei Ausfall dieser Bezugsquelle 

kurzfristig durch eine andere Bezugsquelle gedeckt wird; 

 63a. Saisonaler Netzreservevertrag: Ein Netzreservevertrag gemäß Z 53b, der für den 

Zeitraum einer Winter- oder Sommersaison abgeschlossen wird. Als Sommersaison gilt 

dabei der Zeitraum gemäß Z 69a, die Wintersaison hingegen umfasst den Zeitraum von 

jeweils 1. Oktober eines Kalenderjahres bis jeweils 30. April des darauffolgenden 

Kalenderjahres. In beiden Fällen besteht für Beginn und Ende des Vertrags eine 

Toleranzbreite von jeweils einem Kalendermonat nach oben sowie nach unten; 

 64. Sekundärregelung: Die automatisch wirksam werdende und erforderlichenfalls 

ergänzend manuell angesteuerte Rückführung der Frequenz und der 

Austauschleistung mit anderen Regelzonen auf die Sollwerte nach Störung des 

Gleichgewichts zwischen erzeugter und verbrauchter Wirkleistung mit Hilfe von 

zentralen oder dezentralen Einrichtungen. Die Sekundärregelung umfasst auch die 

Ausfallsreserve. Die Wiederherstellung der Sollfrequenz kann im Bereich von mehreren 

Minuten liegen; 

 65. Sicherheit: Sowohl die Sicherheit der Elektrizitätsversorgung und -bereitstellung als 

auch die Betriebssicherheit; 

 66. Standardisiertes Lastprofil: Ein durch ein geeignetes Verfahren für eine bestimmte 

Einspeiser- oder Entnehmergruppe charakteristisches Lastprofil; 

 67. Stand der Technik: Der auf den einschlägigen wissenschaftlichen Erkenntnissen 

beruhende Entwicklungsstand fortschrittlicher technologischer Verfahren, 

Einrichtungen, Bau- oder Betriebsweisen, deren Funktionstüchtigkeit erprobt und 
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erwiesen ist; bei der Bestimmung des Stands der Technik sind insbesondere 

vergleichbare Verfahren, Einrichtungen, Bau- oder Betriebsweisen heranzuziehen; 

 68. Stromhändler: Eine natürliche oder juristische Person oder eingetragene 

Personengesellschaft, die Elektrizität in Gewinnabsicht verkauft; 

 69. Systembetreiber: Ein Netzbetreiber, der über die technisch-organisatorischen 

Einrichtungen verfügt, um alle zur Aufrechterhaltung des Netzbetriebs notwendigen 

Maßnahmen setzen zu können; 

 69a. Temporäre saisonale Stilllegungen: Temporäre Stilllegungen gemäß Z 69b, die von 

einem Betreiber einer Erzeugungsanlage für den Zeitraum von jeweils 1. Mai bis jeweils 

30. September eines Kalenderjahres gemäß § 23a ElWOG 2010 verbindlich angezeigt 

werden. Für die Festlegung vom Beginn und Ende des Stilllegungszeitraums steht dem 

Betreiber der Erzeugungsanlage eine Toleranzbreite von jeweils einem Monat nach 

oben sowie nach unten zu; 

 69b. Temporäre Stilllegungen: Vorläufige Maßnahmen mit Ausnahme von Revisionen und 

technisch bedingten Störungen, die bewirken, dass die Erzeugungsanlage innerhalb 

von 72 Stunden nicht mehr anfahrbereit gehalten wird, aber wieder betriebsbereit 

gemacht werden kann. Hiermit wird keine Betriebseinstellung der Anlage bewirkt; 

 70. Tertiärregelung: Das längerfristig wirksam werdende, manuell oder automatisch 

ausgelöste Abrufen von elektrischer Leistung, die zur Unterstützung bzw. Ergänzung 

der Sekundärregelung bzw. zur längerfristigen Ablösung von bereits aktivierter 

Sekundärregelleistung dient (Minutenreserve); 

 71. Übertragung: Der Transport von Elektrizität über ein Höchstspannungs- und 

Hochspannungsverbundnetz zum Zwecke der Belieferung von Endverbrauchern oder 

Verteilern, jedoch mit Ausnahme der Versorgung; 

 72. Übertragungsnetz: Ein Hochspannungsverbundnetz mit einer Spannungshöhe von 

110 kV und darüber, das dem überregionalen Transport von elektrischer Energie dient; 

 73. Übertragungsnetzbetreiber: Eine natürliche oder juristische Person oder 

eingetragene Personengesellschaft, die verantwortlich für den Betrieb, die Wartung 

sowie erforderlichenfalls den Ausbau des Übertragungsnetzes und gegebenenfalls der 

Verbindungsleitungen zu anderen Netzen sowie für die Sicherstellung der langfristigen 

Fähigkeit des Netzes, eine angemessene Nachfrage nach Übertragung von Elektrizität 

zu befriedigen, ist; Übertragungsnetzbetreiber sind die Austrian Power Grid AG, die 

TIWAG-Netz AG und die VKW-Übertragungsnetz AG; 

 74. Verbindungsleitungen: Anlagen, die zur Verbundschaltung von Elektrizitätsnetzen 

dienen; 

 75. Verbundenes Elektrizitätsunternehmen: 

 a) Ein verbundenes Unternehmen im Sinn des § 228 Abs. 3 Unternehmensgesetzbuch 

(UGB), 

 b) ein assoziiertes Unternehmen im Sinn des § 263 Abs. 1 UGB oder 

 c) zwei oder mehrere Unternehmen, deren Aktionäre ident sind; 

 76. Verbundnetz: Eine Anzahl von Übertragungs- und Verteilernetzen, die durch eine oder 

mehrere Verbindungsleitungen miteinander verbunden sind; 
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 77. Versorger: Eine natürliche oder juristische Person oder eingetragene 

Personengesellschaft, die die Versorgung wahrnimmt; 

 78. Versorgung: Der Verkauf einschließlich des Weiterverkaufs von Elektrizität an 

Kundinnen bzw. Kunden; 

 79. Versorgungssicherheit: Die Fähigkeit eines Gesamtsystems von Kraftwerken und 

Netzen, Endverbrauchern elektrische Energie physikalisch mit definierter 

Zuverlässigkeit und Qualität nachhaltig zur Verfügung zu stellen; 

 80. Verteilernetz: Mehrere zusammenhängende Leitungen mit einer hohen, mittleren oder 

niedrigen Spannungshöhe innerhalb eines räumlich abgegrenzten bestimmten 

Gebiets, die der Verteilung von elektrischer Energie dienen und untereinander mit einer 

oder mehreren Verbindungsleitungen verbunden sind; 

 81. Verteilernetzbetreiber: Eine natürliche oder juristische Person oder eingetragene 

Personengesellschaft, die verantwortlich ist für den Betrieb, die Wartung sowie 

erforderlichenfalls den Ausbau des Verteilernetzes in einem bestimmten Gebiet und 

gegebenenfalls der Verbindungsleitungen zu anderen Netzen sowie für die 

Sicherstellung der langfristigen Fähigkeit des Netzes, eine angemessene Nachfrage 

nach Verteilung von Elektrizität zu befriedigen; 

 82. Verteilung: Der Transport von Elektrizität über Hoch-, Mittel- oder Niederspannungs-

Verteilernetze zum Zwecke der Belieferung von Kundinnen bzw. Kunden, jedoch mit 

Ausnahme der Versorgung; 

 83. Vertikal integriertes Elektrizitätsunternehmen: Ein Unternehmen oder eine Gruppe 

von Unternehmen, in der die selbe Person berechtigt ist, direkt oder indirekt Kontrolle 

auszuüben, wobei das betreffende Unternehmen bzw. die betreffende Gruppe 

mindestens eine der Funktionen Übertragung oder Verteilung und mindestens eine der 

Funktionen Erzeugung von oder Versorgung mit Elektrizität wahrnimmt; 

 84. Windpark: Mehr als zwei Windkraftanlagen in räumlicher Nähe zueinander, die 

untereinander in einem funktionellen, wirtschaftlichen und technischen Zusammenhang 

stehen; 

 85. Wirkungsgrad: Der auf der Grundlage des unteren Heizwerts der Brennstoffe 

berechnete Wirkungsgrad; 

 86. Wirkungsgrad-Referenzwerte für die getrennte Erzeugung: Die Wirkungsgrade 

einer alternativen getrennten Erzeugung von Wärme und Strom, die durch KWK ersetzt 

werden soll; 

 87. Zählpunkt: Die Einspeise- bzw. Entnahmestelle, an der eine Strommenge 

messtechnisch erfasst und registriert wird. Dabei sind in einem Netzbereich liegende 

Zählpunkte eines Netzbenutzers zusammenzufassen, wenn sie der Anspeisung von 

kundenseitig galvanisch oder transformatorisch verbundenen Anlagen, die der 

Straßenbahnverordnung 1999 unterliegen, dienen; im Übrigen ist eine 

Zusammenfassung mehrerer Zählpunkte nicht zulässig; 

 88. Zusatzstrom: Der Strom, der über das Elektrizitätsnetz in den Fällen geliefert wird, in 

denen die Stromnachfrage die elektrische Erzeugung des KWK-Prozesses übersteigt. 
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§ 3 

Ziele 

Ziel dieses Landesgesetzes ist es, 

 1. der Bevölkerung und der Wirtschaft in Oberösterreich elektrische Energie 

kostengünstig, ausreichend, dauerhaft, flächendeckend, sicher und in hoher Qualität 

zur Verfügung zu stellen; 

 2. eine Marktorganisation für die Elektrizitätswirtschaft gemäß dem EU-Primärrecht und 

den Grundsätzen der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie zu schaffen; 

 3. die Weiterentwicklung der Elektrizitätserzeugung aus erneuerbaren Energiequellen zu 

unterstützen und den Zugang zum Elektrizitätsnetz aus erneuerbaren Quellen zu 

gewährleisten; 

 4. einen Ausgleich für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen im Allgemeininteresse zu 

schaffen, die den Elektrizitätsunternehmen auferlegt werden und die sich auf die 

Sicherheit, einschließlich der Versorgungssicherheit, die Regelmäßigkeit, die Qualität 

und den Preis der Lieferungen sowie auf den Umweltschutz beziehen; 

 5. Stromerzeugungsanlagen in allen ihren Teilen nach dem jeweiligen Stand der Technik 

so zu errichten, zu betreiben und aufzulassen, dass dadurch 

 a) die Bevölkerung und die Umwelt vor Gefährdungen und unzumutbaren 

Belästigungen durch Stromerzeugungsanlagen geschützt und 

 b) die beim Betrieb einer Stromerzeugungsanlage eingesetzten Primärenergieträger 

bestmöglich genutzt werden (Energieeffizienz); 

 6. den Import von Atomstrom möglichst hintan zu halten; 

 7. das Potential der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) und KWK-Technologien gemäß 

Anlage II zum ElWOG 2010 als Mittel zur Energieeinsparung und Gewährleistung der 

Versorgungssicherheit nachhaltig zu nutzen; 

 8. durch die Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen die Netz- und 

Versorgungssicherheit zu erhöhen und nachhaltig zu gewährleisten; 

 9. das öffentliche Interesse an der Versorgung mit elektrischer Energie, insbesondere aus 

heimischen, erneuerbaren Ressourcen, bei der Bewertung von Infrastrukturprojekten 

zu berücksichtigen; 

10. die bestmögliche Erfüllung der in der Energiestrategie des Landes definierten 

Zielsetzungen zu erreichen.; 

11. Augenmerk auf die Beachtung des Prinzips der Energieeffizienz an erster Stelle 

(„energy efficiency first“) im Sinn der Vorgaben europarechtlicher Regelungen zu legen. 

2. TEIL 

ERRICHTUNG UND BETRIEB VON STROMERZEUGUNGSANLAGEN 

SOWIE PFLICHTEN DER STROMERZEUGER 

§ 6 

Bewilligungspflicht 

(1) Die Errichtung, wesentliche Änderung und der Betrieb von Stromerzeugungsanlagen 

bedürfen einer elektrizitätsrechtlichen Bewilligung. 

(2) Keiner elektrizitätsrechtlichen Bewilligung nach Abs. 1 bedürfen: 
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 1. Wasserkraftanlagen und Photovoltaikanlagen jeweils mit einer installierten 

Engpassleistung bis 400 kW; 

 2. sonstige Stromerzeugungsanlagen mit einer installierten Engpassleistung bis zu 5 kW; 

 2a. Stromerzeugungsanlagen, die ausschließlich zur Reserveversorgung bestimmt sind, 

mit einer installierten Engpassleistung bis 400 kW; 

 3. Stromerzeugungsanlagen in Krankenanstalten gemäß dem 

Oö. Krankenanstaltengesetz 1997 und mobile Stromerzeugungsanlagen, jeweils für 

die Dauer einer Reserveversorgung; 

 4. Stromerzeugungsanlagen, die bergrechtlichen, eisenbahnrechtlichen oder gewerbe-

rechtlichen Vorschriften unterliegen; 

 5. Stromerzeugungsanlagen, die auch der mit dieser Tätigkeit in wirtschaftlichem und 

fachlichem Zusammenhang stehenden Gewinnung und Abgabe von Wärme dienen, 

wenn für diese Erzeugungsanlagen eine Genehmigungspflicht nach der 

Gewerbeordnung 1994 besteht. 

Weist eine Stromerzeugungsanlage nicht mehr den Charakter einer solchen vom 

Geltungsbereich dieses Landesgesetzes ausgenommenen Anlage gemäß Z 4 und 5 auf und 

wurde sie ursprünglich nach Vorschriften im Sinn der Z 4 und 5 genehmigt bzw. unterlag sie 

im Zeitpunkt ihrer Errichtung den genannten Vorschriften, so ist - sofern die 

Stromerzeugungsanlage gemäß diesen Vorschriften nunmehr bewilligungspflichtig wäre - eine 

Bewilligung im Sinn dieses Landesgesetzes für den rechtmäßigen Weiterbestand der 

Stromerzeugungsanlage nicht erforderlich. 

(3) Die im § 12 Abs. 1 Z 1 bis 3 und bei Windkraftanlagen auch die im § 12 Abs. 2 

genannten Voraussetzungen müssen auch bei der Errichtung, bei wesentlicher Änderung und 

dem Betrieb von Stromerzeugungsanlagen, die gemäß Abs. 2 Z 1, 2 und 2a der 

Bewilligungspflicht nicht unterliegen, eingehalten werden. 

(4) Vor Errichtung oder wesentlicher Änderung einer Stromerzeugungsanlage gemäß 

Abs. 2 Z 1, 2 und 2a ist mit dem Netzbetreiber, in dessen Netz die Anlage einspeist oder 

einspeisen soll, das Einvernehmen herzustellen. Weiters sind vor Inbetriebnahme der 

Stromerzeugungsanlage die Einhaltung der netzschutztechnischen Anforderungen und der 

Zeitpunkt der Inbetriebnahme mit dem Netzbetreiber abzustimmen.  

(5) Wesentlich ist eine Änderung insbesondere dann, wenn sie geeignet ist, Gefährdungen 

oder erhebliche Belästigungen von Menschen oder Beeinträchtigungen der öffentlichen 

Interessen gemäß § 12 Abs. 1 Z 1 herbeizuführen. Erforderlichenfalls hat die Behörde auf 

Antrag oder von Amts wegen mit Bescheid festzustellen, ob eine Änderung einer Bewilligung 

bedarf. 

§ 11 

Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie 

(1) Verfahren betreffend die Errichtung, den Betrieb oder die Änderung einer 

Stromerzeugungsanlage, die mit Energien aus erneuerbaren Energiequellen betrieben wird 

oder nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung arbeitet, sind gestrafft und beschleunigt 

durchzuführen. Dazu ist von der Bewilligungsbehörde nach Vorliegen aller erforderlichen 

Antragsunterlagen ein vorhersehbarer Zeitplan aufzustellen. 
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(2) In Verfahren gemäß Abs. 1 ist von der im § 7 Abs. 2 eingeräumten Möglichkeit des 

Absehens von der Beibringung von Unterlagen, die für das konkrete Bewilligungsverfahren 

entbehrlich sind, Gebrauch zu machen. 

(3) Die Modernisierung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie einschließlich 

des vollständigen oder teilweisen Austauschs von Anlagen oder Betriebssystemen und -

geräten zum Austausch von Kapazität oder zur Steigerung der Effizienz oder der Kapazität 

der Anlage („Repowering“) ist nur dann bewilligungspflichtig, wenn sie geeignet ist, 

Gefährdungen oder erhebliche Belästigungen von Menschen oder erhebliche 

Beeinträchtigungen der öffentlichen Interessen gemäß § 12 Abs. 1 Z 1 herbeizuführen. § 6 

Abs. 5 zweiter Satz gilt sinngemäß. 

§ 11 

Entfallen 

§ 21 

Pflichten der Stromerzeuger 

(1) Stromerzeuger sind verpflichtet: 

 1. Sich einer Bilanzgruppe anzuschließen oder eine eigene Bilanzgruppe zu bilden; 

 2. Daten in erforderlichem Ausmaß betroffenen Netzbetreibern, dem 

Bilanzgruppenkoordinator, dem Bilanzgruppenverantwortlichen und anderen 

betroffenen Marktteilnehmern zur Verfügung zu stellen; 

 3. Erzeugungsfahrpläne vorab an die betroffenen Netzbetreiber, den Regelzonenführer 

und den Bilanzgruppenverantwortlichen in erforderlichem Ausmaß bei technischer 

Notwendigkeit zu melden; 

 4. bei Verwendung eigener Zähleinrichtungen und Einrichtungen für die 

Datenübertragung die technischen Vorgaben der Netzbetreiber einzuhalten; 

 5. bei Teillieferungen Erzeugungsfahrpläne an die betroffenen 

Bilanzgruppenverantwortlichen bekannt zu geben; 

 6. nach Maßgabe vertraglicher Vereinbarungen auf Anordnung des Regelzonenführers 

zur Netzengpassbeseitigung oder zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit 

Leistungen (Erhöhung oder Einschränkung der Erzeugung sowie Veränderung der 

Kraftwerksverfügbarkeit) zu erbringen. Es ist sicherzustellen, dass bei Anweisungen 

der Regelzonenführer gegenüber Betreibern von KWK-Anlagen die 

Fernwärmeversorgung gewährleistet bleibt; 

 7. auf Anordnung der Regelzonenführer gemäß § 50 Z 5 zur Netzengpassbeseitigung 

oder zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit die Erhöhung und/oder 

Einschränkung der Erzeugung, somit die Veränderung der Kraftwerksverfügbarkeit des 

Kraftwerksbetreibers vorzunehmen, soweit dies nicht gemäß § 50 Z 5 vertraglich 

sichergestellt werden konnte; 

 8. auf Anordnung des Regelzonenführers mit technisch geeigneten Erzeugungsanlagen 

bei erfolglos verlaufender Ausschreibung gegen Ersatz der tatsächlichen 

Aufwendungen die Sekundärregelung bereitzustellen und zu erbringen. 

(2) Die näheren Bestimmungen zu den im Abs. 1 festgelegten Pflichten sind in den 

Allgemeinen Bedingungen für den Netzzugang und Netzbetrieb und in den Allgemeinen 

Bedingungen für Bilanzgruppenverantwortliche festzulegen. 
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(3) Die Betreiber von Elektrizitätserzeugungsanlagen (Kraftwerksparks) mit einer 

Engpassleistung von mehr als 5 MW sind verpflichtet, 

 1. die Kosten für die Primärregelung zu übernehmen; 

 2. soweit diese zur Erbringung der Primärregelleistung imstande sind, diese auf 

Anordnung des Regelzonenführers zu erbringen, für den Fall, dass die Ausschreibung 

gemäß § 50a erfolglos blieb; 

 3. Nachweise über die Erbringung der Primärregelleistung dem Regelzonenführer in 

geeigneter und transparenter Weise zu erbringen; 

 4. Anweisungen des Regelzonenführers im Zusammenhang mit der Erbringung der 

Primärregelleistung, insbesondere betreffend die Art und den Umfang der zu 

übermittelnden Daten, zu befolgen. 

(4) Betreiber von Elektrizitätserzeugungsanlagen (Kraftwerksparks), die an die Netzebene 

gemäß § 63 Z 1 bis 3 ElWOG 2010 angeschlossen sind oder über eine Engpassleistung von 

mehr als 50 MW verfügen, sind verpflichtet, dem jeweiligen Regelzonenführer zur 

Überwachung der Netzsicherheit zeitgleich Daten über die jeweils aktuelle Einspeisung dieser 

Erzeugungsanlagen in elektronischer Form zu übermitteln.  

(5) Betreiber von Elektrizitätserzeugungsanlagen mit einer Engpassleistung von mehr als 

20 MW sind verpflichtet, der Landesregierung zur Überwachung der Versorgungssicherheit 

regelmäßig Daten über die zeitliche Verfügbarkeit der Erzeugungsanlagen zu übermitteln.  

(6) Die Betreiber von Erzeugungsanlagen mit einer Engpassleistung von mehr als 20 MW 

sind verpflichtet, vorläufige und endgültige Stilllegungen ihrer Erzeugungsanlage oder von 

Teilkapazitäten ihrer Erzeugungsanlage dem Regelzonenführer und der Regulierungsbehörde 

möglichst frühzeitig, mindestens aber zwölf Monate vorher anzuzeigen. 

3. TEIL 

BETRIEB VON NETZEN 

(ÜBERTRAGUNGSNETZE, VERTEILERNETZE) 

1. HAUPTSTÜCK 

NETZZUGANG 

§ 26 

Transparenz bei nicht ausreichenden Kapazitäten 

(1) Die Netzbetreiber haben verfügbare und gebuchte Kapazitäten je Umspannwerk 

(Netzebene 4) zu veröffentlichen und mindestens quartalsweise zu aktualisieren. Auf die 

tatsächliche Verfügbarkeit der veröffentlichen Kapazitäten besteht kein Rechtsanspruch. 

(2) Die begehrte Kapazität kann innerhalb eines Monats ab Beantwortung des 

Netzzutrittsantrags durch den Netzbetreiber durch Leistung einer Anzahlung (Reugeld) auf 

das (voraussichtliche) Netzzutrittsentgelt reserviert werden. Weitere Festlegungen zur 

Anzahlung können in den Allgemeinen Bedingungen gemäß § 17 ElWOG 2010 erfolgen. Die 

Reservierung erlischt und die Anzahlung verfällt, wenn die begehrte Kapazität nicht innerhalb 

von 12 Monaten ab Reservierung in Anspruch genommen wird, es sei denn, der 

Netzzugangsberechtigte kann glaubhaft machen, dass die Ursache für die 

Nichtinanspruchnahme außerhalb seines Einflussbereichs liegt und das Vorhaben innerhalb 

angemessener Frist abgeschlossen werden kann. Anzahlungen, die auf Grund dieser 
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Bestimmung verfallen, fließen dem im Rahmen der EAG-Förderabwicklungsstelle 

eingerichteten Fördermittelkonto gemäß § 77 EAG zu. 

(3) Die Methode für die Berechnung der verfügbaren Kapazitäten ist bundesweit einheitlich 

auszugestalten. Die Netzbetreiber haben einen Vorschlag für die Methode zu erstellen und 

der Regulierungsbehörde vorzulegen. Die Regulierungsbehörde kann eine Verordnung 

erlassen, in der die Methode für die Berechnung der verfügbaren Kapazitäten festgesetzt wird, 

wobei die Regulierungsbehörde diesbezüglich nicht an den Vorschlag der Netzbetreiber 

gebunden ist. 

§ 26 

Netzzugang bei nicht ausreichenden Kapazitäten 

Reichen die vorhandenen Leitungskapazitäten für Regelzonen überschreitende 

Lieferungen nicht aus, um allen Anträgen auf Nutzung eines Netzsystems zu entsprechen, so 

hat der Übertragungsnetzbetreiber - unbeschadet der Verpflichtung zur Einhaltung der 

Bestimmungen der Verordnung 2009/714/EG über den grenzüberschreitenden Stromhandel 

sowie auf der Basis dieser Verordnung erlassenen Leitlinien - Transporten zur Belieferung von 

Kunden mit elektrischer Energie aus erneuerbaren Energieträgern und KWK-Anlagen Vorrang 

einzuräumen. 

§ 27 

Verweigerung des Netzzugangs 

(1) Netzzugangsberechtigten kann der Netzzugang aus nachstehenden Gründen 

verweigert werden: 

 1. Außergewöhnliche Netzzustände (Störfälle) sowie; 

 2. mangelnde Netzkapazitäten.; 

 3. wenn der Netzzugang für Stromlieferungen für einen Kunden abgelehnt wird, der in 

dem Netzsystem, aus dem die Belieferung erfolgt oder erfolgen soll, nicht als 

zugelassener Kunde gilt; 

 4. wenn ansonsten Elektrizität aus fernwärmeorientierten, umwelt- und 

ressourcenschonenden sowie technischwirtschaftlich sinnvollen Kraft-Wärme-

Kopplungsanlagen oder aus Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien trotz 

Eingehens auf die aktuellen Marktpreise verdrängt würde, wobei Möglichkeiten zum 

Verkauf dieser elektrischen Energie an Dritte zu nutzen sind. 

(2) Die Verweigerung ist gegenüber dem Netzzugangsberechtigten zu begründen. 

(3) Gemäß § 21 Abs. 2 ElWOG 2010 hat die Regulierungsbehörde über Antrag 

desjenigen, der behauptet, durch die Verweigerung des Netzzugangs in seinem gesetzlich 

eingeräumten Recht auf Gewährung des Netzzugangs verletzt worden zu sein, innerhalb eines 

Monats festzustellen, ob die Voraussetzungen für die Verweigerung eines Netzzugangs 

gemäß Abs. 1 vorliegen. Der Netzbetreiber hat das Vorliegen der Verweigerungstatbestände 

(Abs. 1) nachzuweisen. Die Regulierungsbehörde hat in jeder Lage des Verfahrens auf eine 

gütliche Einigung zwischen Netzzugangsberechtigtem und Netzbetreiber hinzuwirken. 

(4) Für die Beurteilung der Netzzugangsberechtigung sind die Rechtsvorschriften jenes 

Landes anzuwenden, in dem der Antragsteller gemäß Abs. 3 seinen Sitz (Hauptwohnsitz) hat. 

Bezüglich der Beurteilung der Netzzugangsverweigerungsgründe sind jene Rechtsvorschriften 

anzuwenden, die am Sitz des Netzbetreibers, der den Netzzugang verweigert hat, gelten. 
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2. HAUPTSTÜCK 

ÜBERTRAGUNGSNETZE 

§ 29a 

Netzentwicklungsplan: 

(1) Der Übertragungsnetzbetreiber hat der Regulierungsbehörde alle zwei Jahrejedes Jahr 

einen zehnjährigen Netzentwicklungsplan für das Übertragungsnetz unter Berücksichtigung 

der Planungen der Verteilernetzbetreiber ab der 110 kV-Ebene (§ 47 Abs. 1 Z 3) zur 

Genehmigung vorzulegen, der sich auf die aktuelle Lage und die Prognosen im Bereich von 

Angebot und Nachfrage stützt. 

(2) Zweck des Netzentwicklungsplans ist es insbesondere, 

 1. den Marktteilnehmern Angaben darüber zu liefern, welche wichtigen 

Übertragungsinfrastrukturen in den nächsten zehn Jahren errichtet oder ausgebaut 

werden müssen, 

 2. alle bereits beschlossenen Investitionen aufzulisten und die neuen Investitionen zu 

bestimmen, die in den nächsten drei Jahren durchgeführt werden müssen, und 

 3. einen Zeitplan für alle Investitionsprojekte vorzugeben. 

(3) Ziel des Netzentwicklungsplans ist es insbesondere, 

 1. der Deckung der Nachfrage an Leitungskapazitäten zur Versorgung der 

Endverbraucher unter Berücksichtigung von Notfallszenarien, 

 2. der Erzielung eines hohen Maßes an Verfügbarkeit der Leitungskapazität 

(Versorgungssicherheit der Infrastruktur) und 

 3. der Nachfrage nach Leitungskapazitäten zur Erreichung eines europäischen 

Binnenmarkts 

nachzukommen. 

(4) Bei der Erarbeitung des Netzentwicklungsplans hat der Übertragungsnetzbetreiber 

angemessene Annahmen über die Entwicklung der Erzeugung, der Versorgung, des 

Verbrauchs und des Stromaustauschs mit anderen Ländern unter Berücksichtigung der 

Investitionspläne für regionale Netze gemäß Art. 12 Abs. 1 der Verordnung 2009/714/EG und 

für gemeinschaftsweite Netze gemäß Art. 8 Abs. 3 lit. b der Verordnung 2009/714/EG 

zugrunde zu legen. Der Netzentwicklungsplan hat wirksame Maßnahmen zur Gewährleistung 

der Angemessenheit des Netzes und der Erzielung eines hohen Maßes an Verfügbarkeit der 

Leitungskapazität (Versorgungssicherheit der Infrastruktur) zu enthalten. 

(5) Der Übertragungsnetzbetreiber hat bei der Erstellung des Netzentwicklungsplans die 

technischen und wirtschaftlichen Zweckmäßigkeiten, die Interessen aller Marktteilnehmer 

sowie die Kohärenz mit dem integrierten Netzinfrastrukturplan gemäß § 94 EAG und dem 

gemeinschaftsweiten Netzentwicklungsplan zu berücksichtigen. Überdies hat er den 

koordinierten Netzentwicklungsplan gemäß § 63 GWG 2011 und die langfristige integrierte 

Planung gemäß § 22 GWG 2011 zu berücksichtigen. Vor Einbringung des Antrags auf 

Genehmigung des Netzentwicklungsplans hat der Übertragungsnetzbetreiber alle relevanten 

Marktteilnehmer zu konsultieren. 

(5) Der Übertragungsnetzbetreiber hat bei der Erstellung des Netzentwicklungsplans die 

technischen und wirtschaftlichen Zweckmäßigkeiten, die Interessen aller Marktteilnehmer 

sowie die Kohärenz mit dem gemeinschaftsweiten Netzentwicklungsplan zu berücksichtigen. 
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Vor Einbringung des Antrags auf Genehmigung des Netzentwicklungsplans hat der 

Übertragungsnetzbetreiber alle relevanten Marktteilnehmer zu konsultieren. 

(6) In der Begründung des Antrags auf Genehmigung des Netzentwicklungsplans haben 

die Übertragungsnetzbetreiber, insbesondere bei konkurrierenden Vorhaben zur Errichtung, 

Erweiterung, Änderung oder dem Betrieb von Leitungsanlagen die technischen und 

wirtschaftlichen Gründe für die Befürwortung oder Ablehnung einzelner Vorhaben 

darzustellen und die Beseitigung von Netzengpässen anzustreben. 

3. HAUPTSTÜCK 

VERTEILERNETZE 

KONZESSION, BETRIEB 

§ 38 

Allgemeine Anschlusspflicht 

(1) Die Betreiber von Verteilernetzen sind verpflichtet, Allgemeine Bedingungen zu 

veröffentlichen und - unbeschadet der Bestimmungen betreffend Direktleitungen sowie 

bestehender Netzanschlussverhältnisse - zu diesen Bedingungen mit allen Endverbrauchern 

und Erzeugern innerhalb des von ihrem Verteilernetz abgedeckten Gebiets privatrechtliche 

Verträge über den Anschluss an ihr Netz abzuschließen (Allgemeine Anschlusspflicht). 

(2) Die Allgemeine Anschlusspflicht besteht auch dann, wenn eine Einspeisung oder 

Abnahme von elektrischer Energie erst durch die Optimierung, Verstärkung oder den Ausbau 

des Verteilernetzes möglich wird. 

(3) Die Betreiber von Verteilernetzen sind verpflichtet, im Netzzugangsvertrag einen 

Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Anlage des Netzzugangsberechtigten zu bestimmen, der 

den tatsächlichen und vorhersehbaren zeitlichen Erfordernissen für die Errichtung oder 

Ertüchtigung der Anschlussanlage oder für notwendige Verstärkungen oder Ausbauten des 

vorgelagerten Verteilernetzes entspricht. Dieser Zeitpunkt darf spätestens ein Jahr nach 

Abschluss des Netzzugangsvertrags für die Netzebenen 7 bis 5 und spätestens drei Jahre 

nach Abschluss des Netzzugangsvertrags für die Netzebenen 4 und 3 liegen. Sofern für die 

beabsichtigten Maßnahmen behördliche Genehmigungen oder Verfahren benötigt werden, ist 

die Verfahrensdauer nicht in diese Frist einzurechnen. 

§ 38 

Anschlusspflicht 

Betreiber eines Verteilernetzes haben - unbeschadet der Bestimmungen betreffend 

Direktleitungen sowie bestehender Netzanschlussverhältnisse - innerhalb eines räumlich 

abgegrenzten bestimmten Gebiets alle Endverbraucher und Erzeuger an ihr Verteilernetz 

anzuschließen. In gleicher Weise haben auch Endverbraucher und Erzeuger in diesem 

Verteilernetzgebiet die Pflicht zum Anschluss an das Verteilernetz. Privatrechtliche 

Vereinbarungen über den Netzanschluss sind zulässig, es besteht jedoch kein 

Rechtsanspruch auf Anschluss an eine bestimmte Netzebene. 

§ 39 

Ausnahmen von der Allgemeinen Anschlusspflicht 

Ausnahmen von der Anschlussplicht bestehen bei Vorliegen begründeter 

Sicherheitsbedenken oder wegen technischer Inkompatibilität. Die Gründe für die Ausnahme 

von der Allgemeinen Anschlusspflicht sind in den Marktregeln näher zu definieren. 
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§ 39 

Ausnahmen von der Anschlusspflicht 

(1) Von der Anschlusspflicht gemäß § 38 sind jedenfalls jene Kunden ausgenommen, 

denen elektrische Energie mit einer Nennspannung von über 110 kV übergeben wird. 

(2) Die Anschlusspflicht besteht nicht: 

 1. Soweit der Anschluss dem Betreiber des Verteilernetzes unter Beachtung der 

Interessen der Gesamtheit der Kunden im Einzelfall wirtschaftlich nicht zumutbar ist; 

 2. für Widerstandsheizungen zur Beheizung von Wohnräumen. 

§ 40 

Pflichten der Betreiber von Verteilernetzen 

Betreiber von Verteilernetzen sind verpflichtet: 

 1. Die zur Durchführung der Berechnung und Zuordnung der Ausgleichsenergie 

erforderlichen Daten zur Verfügung zu stellen, wobei insbesondere jene Zählwerte zu 

übermitteln sind, die für die Berechnung der Fahrplanabweichungen und der 

Abweichung vom Lastprofil jeder Bilanzgruppe benötigt werden; 

 1a. Ihre Verteilernetze vorausschauend und im Sinn der nationalen und europäischen 

Klima- und Energieziele weiterzuentwickeln; 

 2. Allgemeine Bedingungen zu veröffentlichen und zu diesen Bedingungen mit 

Endverbrauchern und Erzeugern privatrechtliche Verträge über den Anschluss 

abzuschließen (Allgemeine Anschlusspflicht); 

 3. Netzzugangsberechtigten zu den genehmigten Allgemeinen Bedingungen und 

bestimmten Systemnutzungsentgelten den Zugang zu ihrem System zu gewähren; 

 4. die für den Netzzugang genehmigten Allgemeinen Bedingungen und bestimmten 

Systemnutzungsentgelte zu veröffentlichen; 

 5. die zur Durchführung der Verrechnung und Datenübermittlung gemäß Z 1 

erforderlichen vertraglichen Maßnahmen vorzusehen; 

 6. zur Abschätzung der Lastflüsse und Prüfung der Einhaltung der technischen Sicherheit 

des Netzes; 

 7. zur Führung einer Evidenz über alle in ihren Netzen tätigen Bilanzgruppen und 

Bilanzgruppenverantwortlichen; 

 8. zur Führung einer Evidenz aller in ihren Netzen tätigen Lieferanten; 

 9. zur Messung der Bezüge, Leistungen und Lastprofile der Netzbenutzer, zur Prüfung 

von deren Plausibilität und zur Weitergabe von Daten im erforderlichen Ausmaß an die 

Bilanzgruppenkoordinatoren, betroffene Netzbetreiber sowie 

Bilanzgruppenverantwortliche; 

 10. zur Messung der Leistungen, Strommengen, Lastprofile, an den Schnittstellen zu 

anderen Netzen und Weitergabe der Daten an betroffene Netzbetreiber und die 

Bilanzgruppenkoordinatoren; 

 10a. Energie, die zur Deckung von Energieverlusten und Kapazitätsreserven im 

Verteilernetz verwendet wird, nach transparenten, nichtdiskriminierenden und 

marktorientierten Verfahren zu beschaffen; 

 11. Engpässe im Netz zu ermitteln und Maßnahmen zu setzen, um Engpässe zu vermeiden 

oder zu beseitigen sowie die Versorgungssicherheit aufrecht zu erhalten. Sofern für die 
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Netzengpassbeseitigung erforderlich, haben die Verteilernetzbetreiber in Abstimmung 

mit betroffenen Netzbetreibern mit den Netzbenutzern (Erzeuger und Entnehmer), 

deren Anlagen für Engpassmanagement geeignet sind, Verträge abzuschließen, 

wonach diese zu Leistungen (Erhöhung oder Einschränkung der Erzeugung oder der 

Entnahme, Veränderung der Kraftwerksverfügbarkeit) gegen Ersatz der 

wirtschaftlichen Nachteile und Kosten, die durch diese Leistungen verursacht werden, 

verpflichtet sind; dabei ist auch sicherzustellen, dass bei Anweisungen gegenüber 

Betreibern von KWK-Anlagen die Sicherheit der Fernwärmeversorgung nicht gefährdet 

wird. Die Aufwendungen, die den Verteilernetzbetreibern aus der Erfüllung dieser 

Verpflichtung entstehen, sind ihnen angemessen abzugelten; 

 11a. wenn Netzengpässe auftreten und für deren Beseitigung Leistungen der Erzeuger 

erforderlich sind und eine vertragliche Vereinbarung gemäß Z 11 nicht vorliegt, haben 

die Erzeuger auf Anordnung des Verteilernetzbetreibers in Abstimmung mit den 

betroffenen Netzbetreibern Leistungen (Erhöhung oder Einschränkung der Erzeugung, 

Veränderung der Kraftwerksverfügbarkeit) zu erbringen. Dabei ist auch sicherzustellen, 

dass bei Anweisungen gegenüber Betreibern von KWK-Anlagen die Sicherheit der 

Fernwärmeversorgung nicht gefährdet wird. Z 11 letzter Satz gilt sinngemäß; 

 12. zur Entgegennahme und Weitergabe von Meldungen über Lieferanten- sowie 

Bilanzgruppenwechsel; 

 13. zur Einrichtung einer besonderen Bilanzgruppe für die Ermittlung der Netzverluste; 

 14. zur Einhebung der Entgelte für Netznutzung und allfälliger Zuschläge und Abführung 

der Zuschläge an die durch Gesetz oder Verordnung eingerichteten Stellen; 

 15. zur Zusammenarbeit mit dem zuständigen Bilanzgruppenkoordinator, den 

Bilanzgruppenverantwortlichen und sonstigen Marktteilnehmern bei der Aufteilung der 

sich aus der Verwendung von standardisierten Lastprofilen ergebenden Differenzen 

nach Vorliegen der Messergebnisse; 

 16. zur Bekanntgabe der eingespeisten Energie aus Ökoanlagen, aus 

Kleinwasserkraftwerksanlagen und Kraftwärmekopplungsanlagen an die 

Regulierungsbehörde und an die Behörde; 

 17. Verträge über den Datenaustausch mit anderen Netzbetreibern, den 

Bilanzgruppenverantwortlichen sowie den Bilanzgruppenkoordinatoren und anderen 

Marktteilnehmern entsprechend den Marktregeln abzuschließen; 

 18. den Netzbenutzern die Informationen zur Verfügung zu stellen, die sie für einen 

effizienten Netzzugang benötigen; 

 19. bei der Planung des Verteilernetzausbaus Maßnahmen betreffend die 

Energieeffizienz/Nachfragesteuerung und/oder dezentrale Erzeugungsanlagen, durch 

die sich die Notwendigkeit einer Nachrüstung oder eines Kapazitätsersatzes erübrigen 

könnte, zu berücksichtigen; 

 20. den Übertragungsnetzbetreiber zum Zeitpunkt der Feststellung des technisch 

geeigneten Anschlusspunkts über die geplante Errichtung von Erzeugungsanlagen mit 

einer Leistung von über 50 MW zu informieren.; 

 21. Optionen zur Einbindung von ab- oder zuschaltbaren Lasten für den Netzbetrieb in 

ihrem Netzgebiet zu prüfen und bei Bedarf im Zuge des integrierten 
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Netzinfrastrukturplans gemäß § 94 EAG an das zuständige Bundesministerium und an 

die Regulierungsbehörde zu melden; 

 22. der Regulierungsbehörde Auskunft über Netzzutrittsanträge und Netzzutrittsanzeigen 

zu geben. Das betrifft insbesondere auch Informationen über die Anschlussleistung 

sowie über abgeschlossene Netzzutritts- und Netzzugangsverträge samt allfälliger 

Fristen für bevorstehende Anschlüsse. 

4. HAUPTSTÜCK 

BETRIEBSLEITER 

§ 44 

Betriebsleiter 

(1) Netzbetreiber sind verpflichtet, vor Aufnahme des Betriebs eine natürliche Person als 

Betriebsleiter zu bestellen. Der Betriebsleiter ist neben dem Netzbetreiber für die Einhaltung 

der den Netzbetreiber treffenden Verpflichtungen verantwortlich. Er hat weiters für die 

Sicherheit und die Ordnung des Betriebs des Elektrizitätsunternehmens sowie für die 

Einhaltung der elektrizitätsrechtlichen Bestimmungen und der durch Bescheid 

vorgeschriebenen Auflagen und Bedingungen zu sorgen. 

(2) Der Betriebsleiter muss voll geschäftsfähig und fachlich befähigt sein, den Betrieb der 

Anlagen zu leiten und zu überwachen. 

(3) Der Nachweis der fachlichen Befähigung wird erbracht durch 

 1. das Vorliegen 

 a) der für die Ausübung des Gewerbes des Elektrotechnikers erforderlichen fachlichen 

Befähigung unter Berücksichtigung der Spannungsebenen der vom 

Elektrizitätsunternehmen betriebenen elektrischen Anlagen oder 

 b) eines abgeschlossenen einschlägigen technischen Universitätsstudiums oder 

abgeschlossenen einschlägigen technischen Fachhochschulstudiums und 

 2. eine dreijährige Tätigkeit auf dem Gebiet der Elektrotechnik. 

(4) Die Behörde kann unter Berücksichtigung der Ausbildungsdauer und 

Ausbildungsinhalte der nach Abs. 3 geforderten Ausbildungen sowie der Erfahrungen der 

Wissenschaft durch Verordnung bestimmen, inwieweit auch durch Zeugnisse bzw. 

Befähigungsnachweise, die nach anderen Ausbildungsvorschriften erworben wurden, der 

Nachweis der fachlichen Befähigung erbracht werden kann. 

(5) Entfallen  

(6) Entfallen  

(7) Die Bestellung des Betriebsleiters ist der Behörde unter Anschluss der erforderlichen 

Unterlagen binnen zwei Wochen nach Bestellung anzuzeigen. Die Behörde hat innerhalb von 

acht Wochen nach Einbringung der Anzeige die Bestellung zu untersagen, wenn der 

Betriebsleiter die Voraussetzungen gemäß Abs. 2 nicht erfüllt; andernfalls gilt die Bestellung 

als genehmigt.  

(8) Das Ausscheiden des Betriebsleiters sowie das Wegfallen einer Voraussetzung für die 

Genehmigung seiner Bestellung ist der Behörde vom Netzbetreiber unverzüglich schriftlich 

anzuzeigen. Die Genehmigung ist zu widerrufen, wenn auch nur eine dieser Voraussetzungen 

entfallen oder das Nichtvorliegen der Voraussetzungen nachträglich hervorgekommen ist. 
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(9) Scheidet der Betriebsleiter aus oder wird die Genehmigung seiner Bestellung 

widerrufen, darf der Betrieb bis zur Bestellung eines neuen Betriebsleiters, längstens jedoch 

während zwei Monaten, weiter ausgeübt werden. Die Behörde kann diese Frist auf Antrag des 

Netzbetreibers bis auf sechs Monate verlängern, wenn ein gefahrloser und ordnungsgemäßer 

Betrieb des Elektrizitätsunternehmens auch ohne Betriebsleiter gewährleistet ist. 

(10) Die Bestellung eines Betriebsleiters kann unterbleiben, wenn der Netzbetreiber eine 

natürliche Person ist und selbst die Voraussetzungen gemäß Abs. 2 erfüllt. In diesem Fall hat 

der Netzbetreiber das Unterbleiben der Bestellung eines Betriebsleiters der Behörde schriftlich 

anzuzeigen; Abs. 7 und 8 gelten sinngemäß. 

3. HAUPTSTÜCK 

BILANZGRUPPENKOORDINATOR 

6a. TEIL 

KWK-ANLAGEN 

§ 62a 

Besondere Bestimmungen für Herkunftsnachweise für Strom aus hocheffizienter KWK 

Besondere Bestimmungen über Nachweise für Strom aus hocheffizienter KWK 

(1) Zur Bestimmung der Effizienz der KWK nach Anlage IV zum ElWOG 2010 kann die 

Landesregierung Wirkungsgrad-Referenzwerte für die getrennte Erzeugung von Strom und 

Wärme mit Verordnung festlegen. Diese Wirkungsgrad-Referenzwerte haben aus einer Matrix 

von Werten, aufgeschlüsselt nach relevanten Faktoren wie Baujahr und Brennstofftypen zu 

bestehen, und müssen sich auf eine ausführlich dokumentierte Analyse stützen, bei der unter 

anderem die Betriebsdaten bei realen Betriebsbedingungen, der grenzüberschreitende 

Stromhandel, der Energieträgermix, die klimatischen Bedingungen und die angewandten 

KWK-Technologien gemäß den Grundsätzen in der Anlage IV zum ElWOG zu berücksichtigen 

sind.  

(2) Bei der Bestimmung der Wirkungsgrad-Referenzwerte gemäß Abs. 1 sind die von der 

Europäischen Kommission gemäß Art. 4 der KWK-Richtlinie in der Entscheidung 2007/74/EG 

festgelegten harmonisierten Wirkungsgrad-Referenzwerte zu berücksichtigen.  

§ 62b 

Benennung von KWK-Anlagen 

Die Landesregierung hat auf Grundlage der harmonisierten Wirkungsgrad-Referenzwerte 

gemäß § 62a Abs. 2 auf Antrag mit Bescheid jene KWK-Anlagen zu benennen, für die vom 

Netzbetreiber, an dessen Netz die Anlage angeschlossen ist, HerkunftsnachweiseNachweise 

für Strom aus hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung, entsprechend der Menge an erzeugter 

Energie aus hocheffizienter KWK gemäß Anlage III zum ElWOG 2010 und gemäß der 

Entscheidung 2008/952/EG der Europäischen Kommission, auf Basis der Vorgaben gemäß 

§ 72 Abs. 2 ElWOG 2010 ausgestellt werden dürfen. Die erfolgten Benennungen von Anlagen 

sind der Regulierungsbehörde unverzüglich mitzuteilen.  

§ 62c 

Anerkennung von Herkunftsnachweisen aus anderen Staaten 

Herkunftsnachweise für Strom aus hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung aus Anlagen 

mit Standort in einem anderen EU-Mitgliedstaat oder EWR-Vertragsstaat gelten als 

Herkunftsnachweis im Sinn dieses Landesgesetzes, wenn sie zumindest den Anforderungen 
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des Anhangs X der Richtlinie 2012/27/EU entsprechen. Im Zweifelsfall hat die 

Regulierungsbehörde über Antrag oder von Amts wegen mit Bescheid festzustellen, ob die 

Voraussetzungen für die Anerkennung vorliegen. 

§ 62c 

Anerkennung von Nachweisen aus anderen Staaten 

(1) Herkunftsnachweise für Strom aus hocheffizienter Kraft-Wärme-Kopplung aus Anlagen 

mit Standort in einem anderen EU-Mitgliedstaat oder EWR-Vertragsstaat gelten als Nachweise 

im Sinn dieses Landesgesetzes, wenn sie zumindest den Anforderungen des Art. 5 Abs. 5 der 

KWK-Richtlinie entsprechen. 

(2) Im Zweifelsfall hat die Landesregierung über Antrag oder von Amts wegen mit 

Bescheid festzustellen, ob die Voraussetzungen für die Anerkennung vorliegen. 

8. TEIL 

SCHLUSS- UND ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN 

§ 64 

Verweisungen 

(1) Soweit in diesem Landesgesetz auf Rechtsvorschriften des Bundes verwiesen wird, 

sind diese in folgender Fassung anzuwenden: 

 - Bundesgesetz über den Ausbau von Energie aus erneuerbaren Quellen 

(Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz - EAG), BGBl. I Nr. 150/2021, in der Fassung 

BGBl. I Nr. 181/2021; 

 - Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2010 (ElWOG 2010), BGBl. I 

Nr. 110/2010, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 150/2021; 

 - Energielenkungsgesetz 2012 (EnLG 2012), BGBl. I Nr. 41/2013, in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 150/2021); 

 - Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994), BGBl. Nr. 194/1994, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 65/2020; 

 - Gaswirtschaftsgesetz 2011 (GWG 2011), BGBl. I Nr. 107/2011, in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 150/2021; 

 - Konsumentenschutzgesetz (KSchG), BGBl. Nr. 140/1979, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 175/2021; 

 - Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG) BGBl. I Nr. 100/2005, in der 

Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 110/2021; 

 - Ökostromgesetz 2012 (ÖSG 2012), BGBl. I Nr. 75/2011, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 150/2021; 

 - Straßenbahnverordnung 1999, BGBl. II Nr. 76/2000, in der Fassung der 

Kundmachung BGBl. II Nr. 127/2018; 

 - Umgründungssteuergesetz (UmgrStG), BGBl. Nr. 699/1991, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 1/2020; 

 - Unternehmensgesetzbuch (UGB), dRGBl. S 219/1897, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 86/2021; 

 - „Verrechnungsstellengesetz“: Bundesgesetz, mit dem die 

Ausübungsvoraussetzungen, die Aufgaben und die Befugnisse der 

Verrechnungsstellen für Transaktionen und Preisbildung für die 
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Ausgleichsenergie geregelt werden, BGBl. I Nr. 121/2000, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 107/2017. 

(2) Soweit in diesem Landesgesetz auf unionsrechtliche Bestimmungen verwiesen wird, 

sind diese in folgender Fassung anzuwenden: 

 - „Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie“: Richtlinie (EU) 2019/944 des Europäischen 

Parlamentes und des Rates vom 5. Juni 2019 mit gemeinsamen Vorschriften für 

den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 2012/27/EU, ABl. 

Nr. L 158 vom 14.6.2019, S 125; 

 - „Erneuerbaren-Richtlinie“: Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung 

von Energie aus erneuerbaren Quellen (Neufassung) ABl. Nr. L 328 vom 

21.12.2018, S 82, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 311 vom 25.9.2020, 

S11; 

 - „KWK-Richtlinie“: Richtlinie 2004/8/EG des Europäischen Parlamentes und des 

Rates über die Förderung einer am Nutzwärmebedarf orientierten Kraft-Wärme-

Kopplung im Energiebinnenmarkt und zur Änderung der Richtlinie 92/42/EWG, 

ABl. Nr. L 52 vom 21.2.2004, S 50, in der Fassung der Verordnung (EG) 

Nr. 219/2009, ABl. Nr. L 87 vom 31.3.2009, S 109; 

 - Verordnung (EU) 2019/942 des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Gründung einer Agentur für die Zusammenarbeit der 

Energieregulierungsbehörden, ABl. Nr. L 158, S. 22; 

 - Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur 

Energieeffizienz, zur Änderung der Richtlinien 2009/15/EG und 2010/30/EU und 

zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und 2006/32/EG, ABl. Nr. L 315 vom 

14.11.2012, S. 1, zuletzt geändert durch die Richtlinie des Europäischen 

Parlaments und des Rates 2019/944/EU, ABl. Nr. L 158 vom 14.6.2019, S 125; 

 - Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über 

Dienstleistungen im Binnenmarkt, ABl. Nr. L 376 vom 27.12.2006, S 36;  

 - Delegierte Verordnung (EU) 2015/2402 der Kommission zur Überarbeitung der 

harmonisierten Wirkungsgrad-Referenzwerte für die getrennte Erzeugung von 

Strom und Wärme gemäß der Richtlinie 2012/27/EU des Europäischen 

Parlaments und des Rates und zur Aufhebung des Durchführungsbeschlusses 

2011/877/EU der Kommission ABl. Nr. L 333 vom 19.12.2015, S 54. 

§ 64 

Verweisungen 

(1) Soweit in diesem Landesgesetz auf Rechtsvorschriften des Bundes verwiesen wird, 

sind diese in folgender Fassung anzuwenden: 

 - Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2010 (ElWOG 2010), BGBl. I 

Nr. 110/2010, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 108/2017; 

 - Energielenkungsgesetz 2012 (EnLG 2012), BGBl. I Nr. 41/2013; 

 - Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994), BGBl. Nr. 194/1994, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 107/2017; 
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 - Konsumentenschutzgesetz (KSchG), BGBl. Nr. 140/1979, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 50/2017; 

 - Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG), BGBl. I Nr. 100/2005, in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 84/2017; 

 - Ökostromgesetz 2012 (ÖSG 2012), BGBl. I Nr. 75/2011, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 108/2017; 

 - Straßenbahnverordnung 1999, BGBl. II Nr. 76/2000, in der Fassung der Kundmachung 

BGBl. II Nr. 310/2002; 

 - Umgründungssteuergesetz (UmgrStG), BGBl. Nr. 699/1991, in der Fassung des 

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 117/2016; 

 - Unternehmensgesetzbuch (UGB), dRGBL. S 219/1897, in der Fassung BGBl. I 

Nr. 107/2017; 

 - „Verrechnungsstellengesetz“: Bundesgesetz, mit dem die 

Ausübungsvoraussetzungen, die Aufgaben und die Befugnisse der 

Verrechnungsstellen für Transaktionen und Preisbildung für die Ausgleichsenergie 

geregelt werden, BGBl. I Nr. 121/2000, in der Fassung BGBl. I Nr. 107/2017. 

(2) Soweit in diesem Landesgesetz auf unionsrechtliche Bestimmungen verwiesen wird, 

sind diese in folgender Fassung anzuwenden: 

 - „Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie“: Richtlinie 2009/72/EG über gemeinsame 

Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 

2003/54/EG, ABl. Nr. L 211 vom 14.8.2009, S 55; 

 - „KWK-Richtlinie“: Richtlinie 2004/8/EG über die Förderung einer am Nutzwärmebedarf 

orientierten Kraft-Wärme-Kopplung im Energiebinnenmarkt und zur Änderung der 

Richtlinie 92/42/EWG, ABl. Nr. L 52 vom 21.2.2004, S 50 ff.; 

 - Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur 

Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG 

vom 23.4.2009, ABl. Nr. L 140 vom 5.6.2009, S 16; 

 - Verordnung 2009/714/EG über Netzzugangsbedingungen für den 

Grenzüberschreitenden Stromhandel und zur Aufhebung der 

Verordnung 2003/1228/EG, ABl. Nr. L 211 vom 14.8.2009, S 15; 

 - Verordnung 2009/713/EG zur Gründung einer Agentur für die Zusammenarbeit der 

Energieregulierungsbehörden, ABl. Nr. L 211 vom 14.11.2009, S 1; 

  -„Energieeffizienzrichtlinie“: Richtlinie 2012/27/EU zur Energieeffizienz, zur Änderung 

der Richtlinien 2009/125/EG und 2010/30/EU und zur Aufhebung der Richtlinien 

2004/8/EG und 2006/32/EG. 
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Gesetz vom 9. November 1970 über elektrische Leitungsanlagen  

(Oö. Starkstromwegegesetz 1970) 

 

§ 3 

Bewilligung elektrischer Leitungsanlagen 

(1) Die Errichtung und Inbetriebnahme von elektrischen Leitungsanlagen bedarf nach 

Maßgabe der folgenden Bestimmungen der Bewilligung durch die Behörde. Das gleiche gilt 

für Änderungen oder Erweiterungen elektrischer Leitungsanlagen, soweit diese über den 

Rahmen der hiefür erteilten Bewilligung hinausgehen. 

(2) Sofern keine Zwangsrechte gemäß den §§ 11 oder 17 in Anspruch genommen werden, 

sind von der Bewilligungspflicht folgende Leitungsanlagen ausgenommen: 

 1. elektrische Leitungsanlagen bis 45.000 Volt, nicht jedoch Freileitungen über 1.000 Volt; 

 2. unabhängig von der Betriebsspannung zu Eigenkraftanlagen gehörige elektrische 

Leitungsanlagen; 

 3. Kabelauf- und -abführungen sowie dazugehörige Freileitungstragwerke einschließlich 

jener Freileitungen bis 45.000 Volt, die für die Anbindung eines Freileitungstragwerks 

mit Kabelauf- oder -abführungen notwendig sind und ausschließlich dem Zweck der 

Anbindung dienen. 

(2) Ausgenommen von der Bewilligungspflicht sind, sofern für diese keine Zwangsrechte 

gemäß den §§ 11 oder 17 in Anspruch genommen werden, 

 a) elektrische Leitungsanlagen bis 1.000 Volt, 

 b) unabhängig von der Betriebsspannung, zu Eigenkraftanlagen gehörige elektrische 

Leitungsanlagen, und 

c)unabhängig von der Betriebsspannung, Leitungsanlagen, die ausschließlich zur 

Ableitung von Strom aus Anlagen dienen, die auf Basis der erneuerbaren Energieträger Wind, 

Sonne, Erdwärme, Biomasse, Deponiegas, Klärgas oder Biogas betrieben werden. 

(3) Falls bei Leitungsanlagen nach Abs. 2 die Einräumung von Zwangsrechten gemäß den 

§§ 11 oder 17 erforderlich ist, besteht ein Antragsrecht des Projektwerbers auf Einleitung, 

Durchführung und Entscheidung des Bewilligungsverfahrens. 

(4) Die vom Netzbetreiber evident zu haltende Leitungsdokumentation von bestehenden 

elektrischen Leitungsanlagen unterliegt den Auskunfts- und Einsichtsrechten nach § 10 

Elektrizitätswirtschafts- und -organisationsgesetz 2010 (ElWOG 2010), BGBl. I Nr. 110/2010, 

in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 150/2021. 

§ 19 

Durchführung von Enteignungen 

(1) Auf das Enteignungsverfahren und die behördliche Ermittlung der Entschädigung sind 

die Bestimmungen des Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsgesetzes, BGBl. Nr. 71/1954, 

in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 112/2003, sinngemäß mit nachstehenden 

Abweichungen anzuwenden: 

 a) Über den Inhalt, den Gegenstand und den Umfang der Enteignung sowie über die 

Entschädigung entscheidet die Behörde. 
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 b) Die Höhe der Entschädigung ist auf Grund der Schätzung wenigstens eines beeideten 

Sachverständigen im Enteignungsbescheid oder in einem gesonderten Bescheid zu 

bestimmen; im letzteren Fall ist ohne weitere Erhebungen im Enteignungsbescheid ein 

vorläufiger Sicherstellungsbetrag festzulegen. 

 c) Jede der beiden Parteien kann binnen drei Monaten ab Erlassung des die 

Entschädigung bestimmenden Bescheides (lit. b) die Feststellung des 

Entschädigungsbetrages bei jenem Landesgericht begehren, in dessen Sprengel sich 

der Gegenstand der Enteignung befindet. Der Bescheid der Behörde tritt hinsichtlich 

des Ausspruchs über die Entschädigung mit Anrufung des Gerichtes außer Kraft. Der 

Antrag an das Gericht auf Feststellung der Entschädigung kann nur mit Zustimmung 

des Antragsgegners zurückgezogen werden; in diesem Falle haben, sofern keine 

andere Vereinbarung getroffen wurde, die im Bescheid der Verwaltungsbehörde 

enthaltenen Entschädigungsbeträge als vereinbart zu gelten. 

 d) Ein erlassener Enteignungsbescheid ist erst vollstreckbar, sobald der im 

Enteignungsbescheid oder in einem gesonderten Bescheid bestimmte 

Entschädigungsbetrag oder der im Enteignungsbescheid festgelegte vorläufige 

Sicherstellungsbetrag (lit. b) gerichtlich hinterlegt oder an den Enteigneten ausbezahlt 

ist. 

 e) Auf Antrag des Enteigneten kann an die Stelle einer Geldentschädigung eine 

Entschädigung in Form einer gleichartigen und gleichwertigen Naturalleistung treten, 

wenn diese dem Enteignungswerber unter Abwägung des Einzelfalles wirtschaftlich 

zugemutet werden kann. Hierüber entscheidet die Behörde in einem gesonderten 

Bescheid gemäß lit. b. 

 f) Vom Erlöschen der elektrizitätsrechtlichen Bewilligung einer elektrischen 

Leitungsanlage (§ 10) ist der Eigentümer des belasteten Gutes zu verständigen. Er 

kann die ausdrückliche Aufhebung der für diese Leitungsanlage im Wege der 

Enteignung eingeräumten Dienstbarkeiten bei der Behörde beantragen. Die Behörde 

hat über seinen Antrag die für die elektrische Leitungsanlage im Enteignungswege 

eingeräumten Dienstbarkeiten unter Vorschreibung einer der geleisteten 

Entschädigung angemessenen Rückvergütung durch Bescheid aufzuheben. 

 g) Hat zufolge eines Enteignungsbescheides die Übertragung des Eigentums an einem 

Grundstück für Zwecke einer elektrischen Leitungsanlage stattgefunden, so hat die 

Behörde über binnen einem Jahr ab Abtragung der elektrischen Leitungsanlage 

gestellten Antrag des früheren Eigentümers oder seines Rechtsnachfolgers zu dessen 

Gunsten die Rückübereignung gegen angemessene Entschädigung auszusprechen. 

Für die Feststellung dieser Entschädigung gilt lit. c. 

(2) Die Einleitung und die Einstellung eines Enteignungsverfahrens, das sich auf 

verbücherte Liegenschaften oder verbücherte Rechte bezieht, sind durch die Behörde dem 

Grundbuchsgericht bekanntzugeben. 

§ 19a 

Sachverständige und Verfahrenskosten 

(1) Die Beiziehung von nicht amtlichen Sachverständigen in Verfahren nach diesem 

Landesgesetz ist auch ohne das Vorliegen der Voraussetzungen des § 52 Abs. 2 und 3 AVG 
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zulässig. Es können auch fachlich einschlägige Anstalten, Institute oder Unternehmen als 

Sachverständige bestellt werden. 

(2) Die Kosten, die der Behörde bei Durchführung der Verfahren erwachsen, wie 

beispielsweise Gebühren oder Honorare für Sachverständige, sind vom Antragsteller zu 

tragen. Die Behörde kann dem Antragsteller durch Bescheid auftragen, diese Kosten nach 

Prüfung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit durch die Behörde direkt zu bezahlen. 

§ 23 

Strafbestimmungen 

(1) Wer eine elektrische Leitungsanlage, deren Errichtung, Änderung oder Erweiterung 

gemäß § 3 bewilligungspflichtig ist, ohne Bewilligung errichtet, ändert oder erweitert oder wer 

eine elektrische Leitungsanlage, deren Inbetriebnahme gemäß § 3 bewilligungspflichtig ist, 

ohne eine solche Bewilligung betreibt, begeht, eine Verwaltungsübertretung. Diese ist von der 

Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis zu 2.200 Euro oder mit Arrest bis zu sechs 

Wochen zu ahnden. 

(2) Wer den Bestimmungen des § 3 Abs. 4, des § 8, des § 9 Abs. 1 erster Satz oder Abs. 4 

oder eines auf Grund des § 7 ergangenen Bescheides zuwiderhandelt, begeht, eine 

Verwaltungsübertretung. Diese ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 

zu 720 Euro oder mit Arrest bis zu zwei Wochen zu ahnden. 

 


